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Amtliche Mitteilungen der 

 
Veröffentlichungsnummer: 22/2016                                             Veröffentlicht am: 18.03.2016 

 
Zweite Änderung vom 20. Januar 2016 

 
Änderung der Prüfungsordnung für den Studiengang „Deutsche Literatur“ mit 
dem Abschluss „Master of Arts (M.A.)“ der Philipps-Universität Marburg vom    
18. April 2012 (Amt. Mit. 22/2012) in der Fassung der ersten Änderung vom         
21. November 2012 (Amt. Mit. 51/2012) 

 
Der Fachbereichsrat des Fachbereichs Germanistik und Kunstwissenschaften der Philipps-
Universität Marburg hat gemäß § 44 Abs. 1 Hessisches Hochschulgesetz (HHG) in der Fassung 
vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 666), zuletzt geändert am 8. Oktober 2014 (GVBl. I          
S. 221), am 20. Januar 2016 die folgende Änderung der Studien- und Prüfungsordnung 
beschlossen: 

 
Artikel 1 

 
 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 
 
§ 2 Ziele des Studiums 
Der Studiengang bietet eine wissenschaftliche Weiterqualifizierung und Profilierung im Bereich 
der germanistischen Literaturwissenschaft an.  Die in einem literatur- oder 
kulturwissenschaftlichen Bachelorstudiengang mit germanistischen Fachanteilen vermittelten 
literaturgeschichtlichen, kulturwissenschaftlichen und methodisch-theoretischen Grund-
kenntnisse und Kompetenzen werden vertieft. 
Ziel des Studiums ist es, einen wissenschaftlich qualifizierten Abschluss zu erwerben, der zu 
eigenständiger wissenschaftlicher Forschung, zur aktiven Beteiligung an Prozessen 
wissenschaftlicher Kommunikation und zur Anwendung wissenschaftlicher Methoden und 
Kenntnisse in verschiedenen Berufsfeldern befähigt und den Zugang zur Promotion eröffnet. Mit 
den fachwissenschaftlichen Schwerpunkt- und Ergänzungsmodulen sowie forschungs- und 
praxisorientierten Projektmodulen bietet der Studiengang Möglichkeiten zu einer weiteren 
wissenschaftlichen Spezialisierung in den Bereichen Ältere deutsche oder Neuere deutsche 
Literatur sowie in praxisorientierten Anwendungsbereichen der Literaturvermittlung in den 
Medien, in denen außerhalb der Schule und Hochschule ein besonders qualifizierter Umgang 
mit der deutschen Sprache, Literatur und Kultur gefordert ist.  
Die wissenschaftliche Ausbildung und wahlweise auch die vor allem im Bereich des 
Kulturjournalismus, des Buchhandels, der Editionsphilologie und des literarischen Schreibens 
praxisorientierte Ausbildung kann durch Ausbildungsangebote in anderen Fächern zur 
individuellen Profilbildung ergänzt werden und damit zusätzliche Grundlagen zum 
interdisziplinären Arbeiten vermitteln. 
 
Schlüsselqualifikationen: Zu den Zielen des Studiengangs gehört neben der 
literaturwissenschaftlichen Ausbildung der Erwerb von Schlüsselqualifikationen, die 
für eine spätere Berufsausübung nützlich sind. In den Seminaren und Übungen 
werden die in einem grundständigen Studium erlernten Techniken des 
wissenschaftlichen Arbeitens optimiert und Präsentations-, Moderations- und 
Vermittlungstechniken sowie Organisations- und Teamfähigkeit weiter gefördert. 
 
Berufsorientierung: Neben der vertieften fachwissenschaftlichen Ausbildung bietet 
der Studiengang die Möglichkeit zur berufspraktischen Qualifizierung im Bereich 
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folgender Arbeitsfelder und Institutionen: 
• Buchhandel 
• Literatur- und Kulturjournalismus in den Massenmedien 
• Literarisches Schreiben und Publizieren 
• Theater 
• Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit 
• Akademien, Archive und Universitäten 

 
2. § 4 wird wie folgt geändert: 

 

 
§ 4 Zugangsvoraussetzungen 
(1) Allgemeine Zugangsvoraussetzung für den Masterstudiengang ist der Nachweis 
des Abschlusses eines fachlich einschlägigen Bachelorstudienganges (Bachelor of 
Arts)  oder der Nachweis eines vergleichbaren in- oder ausländischen berufsqualifizierenden 
Hochschulabschlusses mit einer Mindestnote von 2,7 bzw. 8,9 Notenpunkten gemäß § 28 
Allgemeine Bestimmungen. 
Bachelorstudiengänge mit einem Fachanteil in der germanistischen 
Literaturwissenschaft von mindestens 48 Leistungspunkten berechtigen zur Zulassung. 
Bachelorstudiengänge mit einem geringeren Fachanteil in der germanistischen 
Literaturwissenschaft  berechtigen dann zur Zulassung, wenn mindestens 24 LP im Bereich 
germanistische Literaturwissenschaft und mindestens 24 LP im Bereich Literatur- oder 
Kulturwissenschaft  erbracht worden sind. 
Liegt bei Bewerbungsschluss noch kein Abschlusszeugnis mit einer Gesamtnote vor kann eine 
Einschreibung unter Vorbehalt erfolgen. Voraussetzung ist bei einem zugrunde liegenden 
Bachelorstudium mit einem Umfang von 180 Leistungspunkten, dass ein Nachweis über 
bestandene Modulprüfungen bzw. Modulteilprüfungen im Umfang von mindestens 150 
Leistungspunkten erbracht wird. Der Nachweis muss eine Durchschnittsnote enthalten, die auf 
der Basis der benoteten Modulprüfungen und Modulteilprüfungen im Rahmen der 
nachgewiesenen mindestens 150 LP ermittelt worden ist. Eine Einschreibung kann nur unter 
dem Vorbehalt erfolgen, dass alle Studien- und Prüfungsleistungen des Bachelorstudiums vor 
Beginn des Masterstudiums (Stichtag: 31.03 bei Beginn des Masterstudiums zum 
Sommersemester bzw. Stichtag: 30.09. bei Beginn des Masterstudiums zum Wintersemester) 
erbracht worden sind und der Nachweis des Abschlusszeugnisses bis zum Ende des 
Vorlesungszeitraums des ersten Fachsemesters geführt wird. 
 
(2) Über die Frage der fachlichen Einschlägigkeit des Vorstudiums i. S. des Abs. 1 entscheidet 
der Prüfungsausschuss (§ 16). 
 
(3) Über die Frage der Vergleichbarkeit des Hochschulabschlusses i. S. des Abs. 1 entscheidet 
der Prüfungsausschuss (§ 16). 
 
(4) Der Prüfungsausschuss (§ 16) kann die Zulassung mit der Auflage verbinden, dass 
zusätzliche Studienleistungen und/oder Prüfungsleistungen von höchstens 30 LP erbracht 
werden. In diesem Fall kann sich das Studium entsprechend verlängern. 
 
(5) Die besonderen Zugangsvoraussetzungen sind: Kenntnisse in zwei Fremdsprachen, 
darunter Englisch, die zur Erarbeitung der notwendigen Fachliteratur befähigen. Die zweite 
Sprache kann eine moderne Fremdsprache oder Latein oder Altgriechisch sein. Eine 
Fremdsprache muss auf Niveau B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen nachgewiesen werden. Die andere Fremdsprache muss auf Niveau A2 
nachgewiesen werden. 
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Artikel 2 
 
 

Diese Änderungssatzung gilt für alle Studierenden, die ihr Studium im 
Masterstudiengang „Deutsche Literatur“ mit dem Abschluss Master of Arts (M.A.) ab 
dem Wintersemester 2016/17 aufnehmen.  

Die Änderung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der 
Philipps-Universität Marburg in Kraft. 
 
 
 

Marburg, den 16.03.2016 

gez. 

Prof. Dr. Jürgen Wolf 
Dekan des Fachbereichs 

Germanistik und Kunstwissenschaften 
der Philipps-Universität Marburg 

 
 
 

 
In Kraft getreten am: 19.03.2016 

 


